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(54) VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUM WARMHALTEN FLÜSSIGER METALLE

(57) Um flüssige Metalle in einem meist zum Trans-
port geeigneten Behälter warmzuhalten ist es bekannt,
einen Brenner in einem nach oben offenen, unterseitig
geschlossenen Tauchrohr aufzunehmen, dessen Heiz-
energie über die Wände des Tauchrohrs auf die Schmel-
ze übertragen wird.

Um die Energieeffizienz und die Homogenität der
Temperaturverteilung in der Schmelze zu verbessern,
wird erfindungsgemäß vorgeschlagen, den Brenner in
einem Tauchrohr anzuordnen, das in einem unteren Ab-
schnitt mit wenigstens einer Strömungsöffnung für die
Rauchgase ausgerüstet, im Übrigen aber geschlossen
ausgebildet ist. Die aus der Strömungsöffnung des
Tauchrohrs austretenden, als Gasblasen in der Schmel-
ze aufsteigenden Rauchgase vergrößern die für die Wär-
meübertragung zur Verfügung stehende Fläche, zu-
gleich sorgen die in der Schmelze aufsteigenden Rauch-
gasblasen für eine gute Durchmischung der Schmelze
und damit für eine homogene Temperaturverteilung.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Warm-
halten flüssiger Metalle nach dem Oberbegriff des Pa-
tentanspruchs 1. Die Erfindung betrifft des Weiteren eine
entsprechende Vorrichtung.
[0002] Im Gießereiwesen ist es häufig erforderlich, ei-
ne Metallschmelze, beispielsweise eine Schmelze aus
Aluminium oder Eisen, über eine gewisse Zeitdauer im
flüssigen Zustand auf einer hohen Temperatur zu halten.
Insbesondere ergibt sich die Notwendigkeit, das Flüssig-
metall vom Ort der Verflüssigung zum Ort einer Weiter-
verarbeitung zu transportieren. Erfolgte der Transport
anfangs nur innerhalb eines Werkes, werden Metall-
schmelzen heute über eine Entfernung von 200 km und
mehr mittels Straßen- oder Schienenfahrzeugen trans-
portiert. Zum Transport kommen dabei spezielle Trans-
portgefäße, auch "Transportpfannen" genannt, zum Ein-
satz, die je nach Fahrzeugart und zu transportierendem
Metall zwischen 500 kg und 200 t Metallschmelze auf-
nehmen können.
[0003] Um das Flüssigmetall über die gesamte Trans-
portdauer auf einer vorgegebenen Temperatur von bei-
spielsweise 700 bis 1000°C zu halten, werden Flüssig-
metall - Transportbehälter in der Regel vorgewärmt. So
ist beispielsweise aus der EP 1 078 704 B1 eine Einrich-
tung bekannt, bei der eine Transportpfanne zwischen ih-
ren Einsätzen mittels eines Luft-Erdgasbrenners beheizt
wird. In der DE 10 2007 022 684 A1 wird ein Flüssigme-
tall-Transportbehälter mit Vorheizeinrichtung beschrie-
ben, bei der der Behälter vor seinem Einsatz mittels eines
feldartig aufgebauten Porenbrenners vorgewärmt wird.
Der Porenbrenner ist dabei entweder im Deckel des
Transportgefäßes angeordnet oder erstreckt sich ent-
lang einer Säule, die während des Heizvorgangs mittig
in den leeren Behälter hineingeführt wird. Diese Anord-
nung ist allerdings nicht geeignet, eine flüssige Schmelze
zu beheizen, da die Poren des Brenners rasch durch
eindringendes Flüssigmetall verstopft und dadurch ein
Durchdringen der Rauchgase unmöglich gemacht wer-
den würde.
[0004] Die Temperatur von Flüssigmetall nimmt in üb-
lichen Transportbehältern etwa um 5-15 K pro Stunde
ab. Da zugleich die Anfangstemperatur aus metallurgi-
schen Gründen einen bestimmten Wert, im Falle von flüs-
sigem Aluminium etwa 950°C, nicht übersteigen sollte,
erweist sich die Temperaturhaltung der Schmelze insbe-
sondere im Straßentransport als nicht unproblematisch,
da es beispielsweise durch nicht vorhersehbare Ereig-
nisse, etwa ein Verkehrsstau, zu beträchtlichen Verzö-
gerungen beim Transport kommen kann.
[0005] Um die Aufrechterhaltung einer vorgegebenen
Temperatur der Schmelze auch bei längeren Transport-
zeiten bzw. Aufenthaltsdauer der Schmelze im Trans-
portbehälter zu gewährleisten, ist es bereits bekannt, die
Behälter mit Heizeinrichtungen auszurüsten.
[0006] Beispielsweise ist es bekannt, Gießpfannen mit
einer Lichtbogenheizung zu versehen; besonders bei

kleinen Pfannen führt aber der erforderliche Teilkreis-
durchmesser der Elektroden zu nur geringen Abständen
zwischen Elektroden und dem feuerfesten
Verschleißfutter der Pfannenwandung, wodurch der Ver-
schleiß des Futters außerordentlich groß ist.
[0007] Eine weitere bekannte Maßnahme besteht in
einer induktiven Beheizung der Pfanne. Dies setzt aller-
dings eine Mindesthöhe des Flüssigmetallbades voraus,
um einen vertretbaren Wirkungsgrad dieser Beheizung
sicherzustellen. Zudem sind für diese Beheizungsart
spezielle Pfannen erforderlich.
[0008] Aus der DE 3 637 065 A1 ist eine elektrische
Beheizung mittels eines sich über der Schmelze in der
Pfanne erstreckenden Graphitstabs bekannt. Die Behei-
zung der Pfanne mit oder ohne Inhalt erfolgt dabei ledig-
lich durch Wärmestrahlung, wobei ein oberhalb des Gra-
phitstabes angeordneter Strahlungsschild als Reflektor
zur besseren Ausnutzung der Strahlungsenergie dient.
Diese Vorrichtung ist allerdings mit einem erheblichen
konstruktiven Aufwand und einem im Betrieb hohen En-
ergieverbrauch verbunden.
[0009] Beim Gegenstand der EP 0 217 094 A1 wird in
einem - mit Schmelze gefüllten oder leeren - Pfanneno-
fen ein Brennstoff mit Luft oder einem anderen sauer-
stoffhaltigen Gas verbrannt und die dabei freiwerdende
Wärme direkt auf die Schmelze bzw. auf die Wände der
Pfanne übertragen. Der Brenner ist dabei an einer Hal-
terung in einem Deckel der Pfanne befestigt und beheizt
mit seiner Flamme die Oberfläche des Schmelze bzw.
das Innere der leeren Pfanne. Im Vergleich zur elektri-
schen Beheizung mittels Lichtbogen sind die Investiti-
onskosten eines Brenners sowie die laufenden Kosten
für die Bereitstellung der Energie relativ gering. Nachtei-
lig bei diesem Gegenstand ist jedoch die geringe Effizi-
enz bei Beheizung einer mit Schmelze gefüllten Pfanne,
da die Wärmestrahlung der Flamme nur eine geringe Ein-
dringtiefe in die Schmelze besitzt.
[0010] Um eine gewisse Eindringtiefe der Energie in
die Schmelze zu erreichen, wurde bereits versucht, einen
Brennstoff-Luft-Brenner in einem nach unten geschlos-
senen, aus einem keramischen oder nichtkeramischen
Material gefertigten Tauchrohr anzuordnen, das mittig in
einen das Schmelzbad aufnehmenden Tiegel eingefah-
ren wird. Die heißen Brenngase kommen dabei über die
als Wärmetauscherflächen fungierenden Außenwände
des Tauchrohrs mit der Schmelze in indirekten thermi-
schen Kontakt. Das Rauchgas entweicht oberhalb der
Badoberfläche aus dem Tauchrohr und wird in die At-
mosphäre abgeführt. Allerdings ist bei diesem Gegen-
stand die Homogenisierung der Temperatur in der
Schmelze unzureichend, da sich ein stark abfallendes
Temperaturprofil vom heißeren Tauchrohr hin zur küh-
leren Tiegelwand einstellt.
[0011] In der WO 2006/133679 A2 wird ein Verfahren
sowie eine Vorrichtung zum Einstellen vorgegebener
Schmelzeigenschaften in einem Flüssigmetall, insbe-
sondere Aluminium, beschrieben. Dabei ist der das Flüs-
sigmetall aufnehmende Behälter mit einer in die Schmel-
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ze absenkbaren Heizeinrichtung ausgerüstet, mittels der
die Temperatur des Flüssigmetalls auch bei längeren
Transportzeiten aufrecht erhalten werden kann. Als Hei-
zeinrichtung dient ein elektrisches Heizelement oder ein
Brenner, der in einem Schutzrohr aufgenommen ist. Zu-
dem ist am Boden des Behälters ein Gasspülstein vor-
gesehen, mittels dessen ein Gas in das Flüssigmetall
eingetragen werden kann. Die aufsteigenden Gasblasen
erzeugen eine Strömung, durch die die Temperaturver-
teilung in der Schmelze homogenisiert wird. Mit dieser
Anordnung lässt sich die Temperatur der Schmelze mit
einer befriedigenden Homogenität über einen längeren
Zeitraum aufrecht erhalten. Jedoch ist die Vorrichtung
sehr komplex im Aufbau und hinsichtlich der Energieef-
fizienz noch verbesserungswürdig.
[0012] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zu Grun-
de, die Energieausnutzung beim Warmhalten einer
Schmelze zu steigern und dabei zugleich die Homoge-
nität des Temperaturprofils der Schmelze zu verbessern.
[0013] Gelöst ist diese Aufgabe mit einem Verfahren
mit den Merkmalen des Anspruchs 1 sowie mit einer Vor-
richtung mit den Merkmalen des Anspruchs 4.
[0014] Ein Verfahren zum Warmhalten flüssiger Me-
talle, bei dem eine metallische Schmelze in einem Be-
hälter aufgenommen und mittels eines Brenners, der in
einem vertikal oder schräg in die Schmelze eingebrach-
ten Tauchrohr aufgenommen ist, durch Verbrennen ei-
nes Brennstoffs mit Sauerstoff beheizt wird, ist erfin-
dungsgemäß dadurch gekennzeichnet, dass die bei der
Verbrennung des Brennstoffs im Brenner entstehenden
Rauchgase zumindest zum wesentlichen Teil durch we-
nigstens eine Strömungsöffnung des Tauchrohrs in die
Schmelze eingetragen werden.
[0015] Beim erfindungsgemäßen Verfahren wird der
Brenner in dem zunächst noch oberhalb der Schmelze
angeordneten Tauchrohr unter Ausbildung einer Flam-
me gezündet. Anschließend wird das Tauchrohr so tief
in die Schmelze abgesenkt, dass sich zumindest die we-
nigstens eine Strömungsöffnung, bevorzugt jedoch ein
wesentlicher und die Strömungsöffnung umfassender
Abschnitt des Tauchrohrs unterhalb der Oberfläche der
Schmelze befindet. Bevorzugt wird der untere Teil des
Tauchrohrs bis mindestens zur Höhe der vom Brenner
erzeugten Flamme in die Schmelze eingefahren. Die bei
der Verbrennung des Brennstoffs entstehenden Rauch-
gase drängen aus der wenigstens einen Strömungsöff-
nung in die Schmelze hinein und steigen in Form von
Gasblasen in der Schmelze auf.
[0016] Bevorzugt ist dabei die Strömungsöffnung auf
der unteren, d.h. in die Schmelze eintauchenden Stirn-
seite des Tauchrohrs angeordnet; die im bestimmungs-
gemäßen Einsatz aus der Schmelze herausragenden
Teile des Tauchrohrs sind dagegen bevorzugt gasdicht
abgeschlossen, sodass die Rauchgase ausschließlich
über den Weg durch die Schmelze entweichen können.
Die Beheizung des Flüssigmetalls erfolgt somit nicht nur
über die vom Brenner erhitzten Wände des Tauchrohrs,
sondern auch über die Oberflächen der in der Schmelze

aufsteigenden Gasblasen der Rauchgase.
[0017] Gegenüber dem Stand der Technik ist die für
die Wärmeübertragung zur Verfügung stehende Gesam-
toberfläche damit deutlich erhöht. Gleichzeitig sorgen die
aufsteigenden Gasblasen nach dem Mammutpumpen-
effekt für eine Umwälzung der Schmelze und damit für
eine Homogenisierung der Temperaturverteilung. Da
beim Einsatz insbesondere von Erdgas und/oder Was-
serstoff als Brennstoff im Wesentlichen nur Wasser
und/oder Kohlendioxid und/oder Sauerstoff in den
Rauchgasen vorhanden sind, kommt es nicht zu einer
Kontamination des Flüssigmetalls.
[0018] Die Rauchgase werden dabei bevorzugt in ei-
nem unteren Bereich des Behälters in die Schmelze ein-
getragen, um eine möglichst lange Aufenthaltsdauer der
aufsteigenden Gasblasen in der Schmelze zu gewähr-
leisten. Dazu weist das Tauchrohr an seiner unteren
Stirnseite und/oder in einem an diese Stirnseite grenzen-
den Endabschnitt eine oder mehrere Strömungsöffnun-
gen auf. Beispielsweise wird das Tauchrohr so tief in die
Schmelze eingefahren, dass sich mindestens zwei Drit-
tel, bevorzugt mindestens 80% des Volumens der
Schmelze oberhalb der Strömungsöffnung oder der Strö-
mungsöffnungen befinden. Dadurch wird ein großer Teil
der Schmelze von der durch die aufsteigenden Gasbla-
sen induzierten Strömung erfasst und eine besonders
gute Homogenisierung der Temperaturverteilung in der
Schmelze erzielt.
[0019] Zweckmäßigerweise wird die Zuführung von
Brennstoff und/oder Sauerstoff zum Brenner in Abhän-
gigkeit von physikalischen oder chemischen Parametern
der Schmelze geregelt. Als Regelgröße dient beispiels-
weise die Temperatur der Schmelze, die mit einer geeig-
neten Messsonde kontinuierlich oder in vorgegebenen
Zeitabständen erfasst wird. Die Messwerte werden an
eine Steuereinheit übermittelt, mittels der sie zur Rege-
lung der Zuführung von Brennstoff und/oder Sauerstoff
an den Brenner eingesetzt werden. Die Regelung des
Brenners erfolgt dabei bevorzugt zweistufig oder propor-
tional zur Abweichung der Messgröße von einem vorge-
gebenen Sollwert. Bei der Regelung der Zufuhr ist aller-
dings darauf zu achten, dass bei einer verminderten
Brennerleistung oder bei abgestelltem Brenner kein
Flüssigmetall mit der Brennermündung in Berührung
kommt. In diesem Fall sollte auch die Eintauchtiefe des
Tauchrohrs entsprechend geregelt und das Tauchrohr
für die Dauer eines Brennerstillstandes vollständig aus
der Schmelze gehoben werden.
[0020] Die Aufgabe der Erfindung wird auch mit einer
Vorrichtung mit den Merkmalen des Anspruchs 4 gelöst.
Die Vorrichtung weist dabei einen zur Aufnahme einer
metallischen Schmelze bestimmten Behälter sowie eine
mittels einer Zuführeinrichtung vertikal oder schräg von
oben in das Behälterinnere einfahrbare Heizeinrichtung
auf, die einen in einem Tauchrohr aufgenommenen, an
eine Zuleitung für einen Brennstoff und eine Zuleitung
für Sauerstoff angeschlossenen Brenner umfasst. Die
Vorrichtung ist erfindungsgemäß dadurch gekennzeich-
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net, dass das Tauchrohr in seinem unteren Abschnitt mit
wenigstens einer für Brenngase des Brenners durchläs-
sigen Strömungsöffnung ausgerüstet ist.
[0021] Der Brenner der Heizeinrichtung ist in einem
Tauchrohr aufgenommen, dessen oberer Abschnitt, mit
Ausnahme der Zuleitungen für Brennstoff und Oxidati-
onsmittel des Brenners, gasdicht abgeschlossen ist und
ein Entweichen der vom Brenner abströmenden Rauch-
gase nur über eine oder mehrere Strömungsöffnungen
zulässt, die in einem unteren Abschnitt des Tauchrohrs
angeordnet ist/sind, beispielsweise in einer von den Zu-
leitungen des Brenners entgegengesetzten Stirnseite
oder in einem an diese Stirnseite angrenzenden Teil der
Seitenwand des Tauchrohrs. Die Heizeinrichtung ist
durch eine Öffnung in einem Deckel oder einer Wand
des Behälters hindurchgeführt und auch während des
Betriebs der Vorrichtung mittels der Zuführeinrichtung
zwischen zwei Stellpositionen in axialer Richtung ver-
fahrbar ausgebildet. In der ersten Stellposition ist zumin-
dest die Ausmündung des im Tauchrohr aufgenomme-
nen Brenners, bevorzugt das gesamte Tauchrohr, verti-
kal beabstandet von einer vorgegebenen Pegelhöhe an-
geordnet, bei der im Betrieb der Vorrichtung die Oberflä-
che eines in den Behälter eingefüllten Schmelzbades
vorliegt. Somit hat zumindest der Brenner keinen Kontakt
zum Schmelzbad. In dieser Stellposition wird der Brenner
an- oder abgeschaltet. Bei abgeschaltetem Brenner be-
findet sich die Heizeinrichtung ebenfalls in dieser Stell-
position. In der zweiten Stellposition taucht das Tauch-
rohr zumindest mit einem unteren Abschnitt in das
Schmelzbad ein, und zwar zumindest so weit, dass sich
die Strömungsöffnung bzw. die Strömungsöffnungen un-
terhalb der Oberfläche des Schmelzbades befinden. Die
Zuführung der Heizeinrichtung in die Schmelze erfolgt
entweder senkrecht oder schräg von oben. Vor der Ver-
fahren der Heizeinrichtung in die zweite Stellposition
muss der Brenner gezündet werden, damit die über die
Strömungsöffnung/en entweichenden Rauchgase das
Eindringen des Flüssigmetalls in das Tauchrohr und ei-
nen direkten Kontakt des Flüssigmetalls mit dem Brenner
verhindern. Nach Beendigung des Heizvorgangs wird die
Heizeinrichtung wieder in die erste Stellposition verfah-
ren und anschließend der Brenner abgestellt.
[0022] Der Brenner ist fest im Tauchrohr montiert und
beispielsweise entlang der Achse des Tauchrohrs ange-
ordnet. Das bevorzugt zylinderförmige Tauchrohr ist mit
einer oder mehreren Strömungsöffnungen ausgerüstet,
die in einem im Einsatz der Vorrichtung in die Schmelze
eintauchenden Abschnitt angeordnet ist/sind, bevorzugt
in der unteren Stirnseite des Tauchrohrs. Im einfachsten
Falle ist die untere Stirnseite des Tauchrohrs vollständig
geöffnet. Es ist im Rahmen der Erfindung jedoch auch
vorstellbar, mehrere Strömungsöffnungen in der unteren
Stirnseite und/oder in der Seitenfläche des eintauchen-
den Abschnitts des Tauchrohrs vorzusehen.
[0023] Um zu gewährleisten, dass die bei der Verbren-
nung entstehenden Rauchgase möglichst vollständig in
die Schmelze eingetragen werden, ist das Tauchrohr an

seiner oberen Stirnseite und in dem Mantelabschnitt, der
sich nach dem Eintauchen des Tauchrohrs nicht unter-
halb Oberfläche der Schmelze befindet, im Wesentlichen
gasdicht ausgebildet. Das Tauchrohr weist lediglich eine
Durchtrittsöffnung oder mehrere Durchtrittsöffnungen für
den Brenner und/oder die Zuleitungen für die für den
Brennstoff und/oder das Oxidationsmittel auf, wobei die
Verbindung zwischen dem Brenner bzw. den Zuleitun-
gen und den Wänden des Tauchrohrs gleichfalls zumin-
dest weitgehend gasdicht ausgebildet ist und dort kein
oder nur vernachlässigbar wenig Rauchgas entweichen
kann.
[0024] Eine besonders vorteilhafte Ausgestaltung der
Erfindung sieht vor, dass der Behälter als Transportbe-
hälter zum Transportieren einer metallischen Schmelze
ausgebildet ist. Beispielsweise handelt es sich um einen
auf ein Straßen- oder Schienenfahrzeug fest montierten
oder montierbaren Behälter zum Transportieren flüssiger
Metalle, wie beispielsweise flüssiges Eisen oder flüssi-
ges Aluminium. Die am Behälter montierte Heizeinrich-
tung ermöglicht dabei auch während des Transports eine
kontinuierliche Temperaturregelung der Schmelze. Auf-
grund der vertikalen Verstellbarkeit der Heizeinrichtung
ist dabei auch ein völliges Abschalten des Brenners mög-
lich.
[0025] Die einzige Zeichnung (Fig. 1) veranschaulicht
schematisch eine erfindungsgemäße Vorrichtung.
[0026] Die Vorrichtung 1 zum Warmhalten eines flüs-
sigen Metalls, beispielsweise flüssiges Aluminium, um-
fasst einen beispielsweise für den Transport auf einem
Straßen- oder Schienenfahrzeug geeigneten Behälter 2,
beispielsweise einen Tiegel oder eine Pfanne, und einen
den Behälter 2 verschließenden, abnehmbaren Deckel
3. Im bestimmungsgemäßen Einsatz dient der Behälter
2 zum Aufnehmen einer Schmelze 4 bis zur Höhe eines
Pegels 5. Behälter 2 und Deckel 3 bestehen jeweils aus
einem feuerfesten, hitzebeständigen Material bzw. sind
jeweils mit einem Feuerfestmaterial ausgekleidet (hier
nicht gezeigt). Im Deckel 3 ist eine Aussparung 6 für eine
im Folgenden näher beschriebene Heizeinrichtung 7 vor-
gesehen.
[0027] Die Heizeinrichtung 7 umfasst einen in einem
beispielsweise kreiszylinderförmig ausgebildeten
Tauchrohr 9 aufgenommenen Brenner 10 und ist mittels
einer außenseitig am Deckel 3 angeordneten und hier
nicht näher erläuterten Zuführeinrichtung 11 in vertikaler
Richtung, d.h. in das Innere des Behälters 3 hinein und
aus dem Inneren des Behälters 3 hinaus, verfahrbar. Mit-
tels der Heizeinrichtung 7 soll beispielsweise die Schmel-
ze 4 für die Dauer eines Transports von beispielsweise
2-4 h auf einer Temperatur von beispielsweise 780°C
gehalten werden.
[0028] Beim Brenner 10 handelt es sich um einen
Brennstoff - Sauerstoff - Brenner mit einer zentralen, an
eine Brennstoffleitung 12 angeschlossenen Zuführung
13 für einen gasförmigen oder flüssigen Brennstoff, bei-
spielsweise Erdgas, einer an eine Sauerstoffleitung 14
angeschlossenen, sich radial außenseitig an die Zufüh-
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rung für den Brennstoff anschließenden Oxidationsmit-
telzuführung 15 sowie einer Zündeinrichtung 16. Der
Brenner 10 ist in hier nicht gezeigter Weise im Tauchrohr
9 fixiert und entlang dessen Achse ausgerichtet. Die
Brennstoffleitung 12 sowie die Sauerstoffleitung 14 sind
an hier nicht gezeigten Quellen für Brennstoff bzw. Sau-
erstoff angeschlossen.
[0029] Das Tauchrohr 9 ist aus einem keramischen
oder nichtkeramischen Material gefertigt und ist an seiner
unteren Stirnseite 17 offen ausgebildet. Anstelle oder er-
gänzend zu einer vollständig geöffneten Stirnseite 17
können im Übrigen auch eine oder mehrere Öffnungen
in einem unteren, d.h. beim bestimmungsgemäßen Ein-
satz unterhalb des Pegels 5 einer Schmelze 4 vorliegen-
den Abschnitts des Tauchrohrs 9 angeordnet sein, ins-
besondere solche, mit denen aus dem Tauchrohr 9 ent-
weichende Rauchgase in seitliche Richtung in die
Schmelze hinein gelenkt werden. Die Länge des Tauch-
rohrs 9 ist so bemessen, dass beim Verfahren nach oben
mit Hilfe der Zuführeinrichtung 11 eine Position erreicht
wird, in der sich die untere Stirnseite 17, zumindest aber
der Brenner 10, oberhalb der Höhe des Pegels 5 der
Schmelze befindet, beim Verfahren nach unten dagegen
das Tauchrohr tief in die Schmelze 4 eintaucht, und der
Brenner 10 mit seiner Mündung unterhalb der Höhe des
Pegels 5 positioniert ist.
[0030] An seiner oberen Stirnseite 18 ist das Tauch-
rohr 9 weitgehend gasdicht geschlossen ausgebildet und
weist lediglich Durchführungen 21, 22 für die Leitungen
12, 14 auf, in der diese ihrerseits zumindest weitgehend
gasdicht aufgenommen sind, wodurch Rauchgas nicht
oder nur in unwesentlichen Mengen in dieser Richtung
aus dem Tauchrohr 9 entweichen kann.
[0031] Im Betrieb der Vorrichtung 1 wird der Tiegel 2
bis zur Höhe des Pegels 5 mit einer Schmelze 4 gefüllt
und anschließend der Deckel 3 mit der Heizeinrichtung
6 auf den Tiegel 2 aufgesetzt. Die Heizeinrichtung 7 be-
findet sich dabei zunächst noch in einer oberen Position,
in der sich die untere Stirnseite 17 des Tauchrohrs 9,
zumindest aber der Brenner 10, oberhalb des Pegels 5
befindet. Anschließend werden Brennstoff, bevorzugt
Erdgas, und Sauerstoff, bevorzugt Sauerstoff mit einer
Reinheit von mindestens 95 Vol.-%, über die Leitungen
12, 14 herangeführt und mittels der Zündung 16 gezün-
det, woraufhin der Brennstoff unter Ausbildung einer
Flamme 19 verbrennt. Die dabei entstehenden Rauch-
gase entweichen vollständig, oder nahezu vollständig,
über die offene Stirnseite 17 des Tauchrohrs. Anschlie-
ßend wird die Heizeinrichtung 7 mittels der Zuführein-
richtung 11 abgesenkt, bis sich ein unterer Abschnitt des
Tauchrohrs 9 und insbesondere die Stirnseite 17 inner-
halb der Schmelze 4 befindet, wie in Fig. 1 gezeigt. Durch
den Druck der bei der Verbrennung entstehenden
Rauchgase wird das Eindringen der Schmelze in das In-
nere des Tauchrohrs 9 verhindert; die Flamme 19 steht
also nicht oder nur an ihrer äußersten Spitze mit der
Schmelze 4 in direktem Kontakt. Stattdessen drängen
die Rauchgase - wie durch Pfeile 23 angedeutet - aus

der offenen, unteren Stirnseite 17 des Tauchrohrs 9 hi-
naus, dringen in die Schmelze 4 ein und perlen in Form
von Gasblasen 24 nach oben. Durch die große Zahl auf-
steigender Gasblasen 24 steht eine große Fläche für ei-
nen Wärmeübergang vom Rauchgas in die Schmelze 4
zur Verfügung. Gleichzeitig führen die aufsteigenden
Gasblasen 24 aufgrund des Mammutpumpeneffekts zu
einer kontinuierlichen Umwälzung der Schmelze 4, durch
die die Temperaturverteilung in der Schmelze 4 homo-
genisiert wird. Neben dem Wärmeübergang an der Ober-
fläche der Gasblasen 24 findet im Übrigen eine Wärme-
übertragung auch an der Wand des Tauchrohrs 9 statt.
Die aus der Schmelze 4 austretenden Rauchgase wer-
den anschließend über einen Abzug 25 im Deckel 3 ab-
geführt.
[0032] Die Zuführung von Wärmeenergie in die
Schmelze 4 kann im Übrigen in der Ausführungsform
nach Fig. 1 in Abhängigkeit von der Temperatur der
Schmelze 4 geregelt werden. Dazu steht eine durch die
Wand des Deckels 3 hindurch geführte Temperatur-
messsonde 27 mit einer Steuereinheit 28 - wie durch eine
gestrichelte Linie angedeutet - in Datenverbindung. Die
Sonde 27 ermöglicht die kontinuierliche Messung der
Temperatur der Schmelze 4. Die Steuereinheit steht mit
Stellventilen 29, 30 in den Leitungen 12, 14 in Datenver-
bindung. Auf diese Weise kann die Leistung des Bren-
ners 10 durch Beeinflussung der Zuführung von Brenn-
stoff und/oder Sauerstoff proportional oder stufenweise
in Abhängigkeit von der an der Temperaturmesssonde
27 erfassten Temperatur der Schmelze 4 gesteuert und
beispielsweise dazu eingesetzt werden, die Temperatur
der Schmelze 4 dauerhaft auf einem vorgegebenen Wert
zu halten. Dadurch ist insbesondere auch eine automa-
tisierte Heizung während eines Transports möglich.
[0033] Die erfindungsgemäße Vorrichtung ist für die
Warmhaltung verschiedener Metalle, insbesondere Ei-
sen oder Aluminium, bis zu einer Temperatur von 1000°C
geeignet. Durch die große Wärmeaustauschfläche an
den in der Schmelze aufsteigenden Gasblasen ist eine
hohe Effizienz der Erwärmung ebenso gewährleistet, wie
eine gute Temperaturhomogenität in der Schmelze auf-
grund der beständigen, durch die aufsteigenden Gasbla-
sen induzierten Bewegung. Bei Verwendung eines
Brennstoff-Sauerstoff-Brenners wird gewährleistet, dass
die Rauchgase weit überwiegend aus CO2, H2O und O2
bestehen, die die Schmelze nicht negativ beeinflussen.

Bezugszeichenliste

[0034]

1. Vorrichtung
2. Behälter
3. Deckel
4. Schmelze
5. Pegel
6. Aussparung
7. Heizeinrichtung
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8. -
9. Tauchrohr
10. Brenner
11. Zuführeinrichtung
12. Brennstoffleitung
13. Zuführung für Brennstoff
14. Sauerstoffleitung
15. Zuführung für Sauerstoff
16. Zündeinrichtung
17. Untere Stirnseite
18. Obere Stirnseite
19. Flamme
20. -
21. Durchführung
22. Durchführung
23. Pfeil
24. Gasblase
25. Abzug
26. -
27. Temperturmesssonde
28. Steuereinheit
29. Stellventil
30. Stellventil

Patentansprüche

1. Verfahren zum Warmhalten flüssiger Metalle, bei
dem eine metallische Schmelze (4) in einem Behäl-
ter (2) aufgenommen wird und mittels eines in einem
vertikal oder schräg in die Schmelze (4) eingebrach-
ten Tauchrohr (9) aufgenommenen Brenners (10)
durch Verbrennen eines Brennstoffs mit Sauerstoff
beheizt wird,
dadurch gekennzeichnet,
dass die bei der Verbrennung des Brennstoffs im
Brenner (10) entstehenden Rauchgase zumindest
zum wesentlichen Teil durch eine Strömungsöffnung
des Tauchrohrs (9) in die Schmelze eingetragen
werden.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Rauchgase in einem unteren Be-
reich des Behälters (2) in die Schmelze (4) eingetra-
gen werden.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Zuführung von Brennstoff
und/oder Sauerstoff zum Brenner (10) in Abhängig-
keit von an einer Messsonde (27) im Innern des Be-
hälters (2) erfassten Parametern in der Schmelze
(4) geregelt wird.

4. Vorrichtung zum Warmhalten flüssiger Metalle, mit
einem zur Aufnahme einer metallischen Schmelze
(4) bestimmten Behälter (2) sowie mit einer mittels
einer Zuführeinrichtung (11) vertikal oder schräg in
das Behälterinnere einfahrbaren Heizeinrichtung

(7), die einen in einem Tauchrohr (9) aufgenomme-
nen, an eine Zuleitung (12) für einen Brennstoff und
eine Zuleitung (14) für Sauerstoff angeschlossenen
Brenner (10) umfasst,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Tauchrohr (9) in seinem unteren Abschnitt
mit wenigstens einer für Brenngase des Brenners
(10) durchlässigen Strömungsöffnung ausgerüstet
ist.

5. Vorrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Strömungsöffnung in der unteren
Stirnseite (17) des Tauchrohrs angeordnet ist.

6. Vorrichtung nach Anspruch 4 oder 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Tauchrohr (9) in einem im
Einsatz der Vorrichtung außerhalb der Schmelze (4)
angeordneten Abschnitt mit Ausnahme von wenigs-
tens einer Durchtrittsöffnung (21, 22) für den Brenner
(10) und/oder für die Zuleitungen (12, 14) für den
Brennstoff und/oder das Oxidationsmittel im We-
sentlichen gasdicht ausgebildet ist.

7. Vorrichtung nach Anspruch 4 bis 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Behälter (2) als Transport-
behälter zum Transportieren einer metallischen
Schmelze (4) ausgebildet ist.

9 10 



EP 3 228 403 A2

7



EP 3 228 403 A2

8

IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFÜHRTE DOKUMENTE

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde ausschließlich zur Information des Lesers aufgenommen
und ist nicht Bestandteil des europäischen Patentdokumentes. Sie wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt; das
EPA übernimmt jedoch keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

In der Beschreibung aufgeführte Patentdokumente

• EP 1078704 B1 [0003]
• DE 102007022684 [0003]
• DE A1 [0003]

• DE 3637065 A1 [0008]
• EP 0217094 A1 [0009]
• WO 2006133679 A2 [0011]


	Bibliographie
	Zusammenfasung
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen
	Aufgeführte Dokumente

